
Strukturen der abolitionistischen Verwandtschaft 

Eine Antwort an Jahn 

Mathieu Deflem 
University of Colorado 

Ich danke Matthias Jahn für seine kritischen Anmerkungen zu meinem 
Beitrag über die Bedeutung der kritischen Theorie von Habermas für die 
Kriminologie. Allerdings bin ich der Meinung, daß Jahns Kritik sowohl die 
Zielrichtung meines Beitrags, als auch die Art und Weise des abolitionisti­
schen Bezugs auf Habermas' Theorie kommunikativen Handelns ver­
fehlen. 

Erstens war es nicht meine Absicht, eine „Theorie des Abolitionismus über 
die Habermas-Rezeption" zu entwerfen. Ich habe lediglich den tatsächli­
chen Einfluß von Habermas auf die abolitionistische Perspektive darge­
stellt, ohne eigene Alternativen zu entwickeln. Ich habe darauf hingewie­
sen, daß die Abolitionisten Habermas nicht systematisch rezipieren, 
sondern daß sich durch die Bezugnahme auf unterschiedliche Theorietra­
ditionen Probleme der inneren Konsistenz ergeben. Insofern hat Jahn 
recht, wenn er feststellt, daß ich hier eine „relative Beliebigkeit" festge­
stellt habe. Ich würde das allerdings nicht als „Theorielosigkeit" bezeich­
nen, ganz im Gegenteil: Durch die Bezugnahme auf eine Vielzahl von 
Autoren und theoretische Traditionen ist der Abolitionismus in hohem 
Maße theoretisch aufgeladen. Mein Verweis auf die Habermasschen 
Elemente im Abolitionismus und ihre Verbindung mit anderen theoreti­
schen Traditionen belegt dies. 

Zweitens verweist Jahns Vorstellung des Abolitionismus auf die Ideen der 
kritischen und abolitionistischen Kriminologie. Ich habe vergleichbare 
Perspektiven in meinem Beitrag unter expliziter Bezugnahme auf Haber­
mas diskutiert. Jahns theoretische Ausgangsposition ist der strukturalisti­
sche Abolitionismus, da er die machtstabilisierenden Mechanismen 
sozialer Kontrolle durch das Ettikett „Kriminalität" kritisiert. Überra­
schenderweise zieht Jahn hier nicht die Verbindungslinien, die ich zu den 
Arbeiten von Baretta (1985), Kreissl (1986), Smaus (1985) und Scheerer 
(1983) hergestellt hatte. Das Problem dieser Perspektiven ist die Vernach­
lässigung von Habermas' Theorie von Recht und Moral. Hier zeigt sich 
genau einer der zentralen Punkte in Habermas' theoretischem Projekt: er 
möchte einen Begriff demokratischer Öffentlichkeit innerhalb seiner 
kritischen Analyse des Kapitalismus bewahren. Habermas' Rekonstruk­
tion der Marxschen Kapitalismuskritik kreist um das Problem der Verding­
lichung von Politik und Ökonomie, während sein Demokratieverständnis 
in einer rekonstruktiven Idealisierung der impliziten Bedingungen ver­
ständigungsorientierten Handelns wurzelt. Ausgehend von den Bedin­
gungen kommunikativen Handelns entwickelt Habermas ein gegen einsei­
tige Zweckrationalität gerichtetes Verständnis von Modeme und Rationa­
lisierung. Das führt ihn zu einer Analyse des Rechts als Institutionalisie-
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rung moralisch-praktischer Diskurse, m.a.W., Recht beschäftigt sich mit 
der Frage der normativen Ordnung sozialer Beziehungen. Gleichzeitig 
entwickelt er die Vorstellung von Recht als Medium, um das durch 
Verrechtlichungsprozesse vermittelte Eindringen systemischer Impera­
tive von Markt und Staat in lebensweltliche Beziehungen zu erfassen 
(Habermas, 1981). Nichtsdestotrotz besteht Habermas auf der internen 
Verbindung von Recht und Moral, die die Legitimität der Legalität durch 
den Konsens in praktischen Diskursen sichert (Habermas 1990, 1992a, 
1992b ). Recht und Moral sind demnach insofern aufeinander bezogen, als 
das Recht eine erwartungsstabilisierende Ergänzung moralischer Normen 
bereitstellt. Die Konsequenzen dieses Gedankengangs lassen sich nun 
sicher nicht aus abolitionistischen Analysen des Kriminaljustizsystems 
gewinnen, auch nicht aus Jahns Version. Erstens geht Jahns Diskussions 
der rechtsphilosophischen Argumente von Habermas am zentralen Punkt 
vorbei: Die N ormgeltung sichernden Regeln der Diskursethik sollten nicht 
mit dem allgemeineren Grundsatz der Universalisierung verwechselt 
werden, der angibt, wie Normen als solche überhaupt begründet werden 
können (vgl. Habermas 1983, S. 75-76). Zweitens definiert Jahn Krimina­
lität als Kampfbegriff in der Auseinandersetzung um Definitionsmacht, 
die zwar sicherlich das Ergebnis einer Diskussion ist, allerdings einer 
Pseudodiskussion im normfreien Vakuum und nur der Aufrechterhaltung 
von Herrschaftsstrukturen dient. Mein Zweifel an solchen Analysen 
basiert auf dem Ansatzpunkt der Kritik: wer entscheidet auf welcher Basis, 
ob solche Diskussionen (nicht) verzerrt sind? Folgt man den Überlegungen 
von Habermas, so kann darüber nur eine allgemeine, unmittelbar 
betroffene Öffentlichkeit nach den Regeln des prozeduralen Programms 
mit universalistischen Ansprüchen entscheiden. Die bürgerliche Gemein­
schaft selbst sollte über die Legitimität von Recht und Gesetz entscheiden. 
Jahn scheint es jedoch gelungen zu sein, diese herrschaftsfreie Diskussion 
mit sich selbst zu führen. Auch hier scheint mir wieder ein Problem 
vorzuliegen, mit dem jede abolitionistische Kriminologie konfrontiert ist: 
ihre Kritik basiert auf argumentativ zu überprüfenden Voraussetzungen, 
deren argumentative Überprüfung uns leider versagt ist. Damit wird gegen 
eines der zentralen Anliegen des Habermasschen Programms verstoßen: 
die Sicherung von Demokratie, Freiheit und Gleichberechtigung im und 
durch das Recht auf dem Wege der Explikation der Bedingungen 
kommunikativen Alltagshandelns, nicht durch die übergestülpte Idealvor­
stellung einer gerechten Gesellschaft. Demokratie und eine gerechte 
Rechtsordnung sind eine Sache der Allgemeinheit, der Philosoph fungiert 
hier lediglich als Platzhalter. Daher sollten sich auch die Abolitionisten 
einer kritischen Debatte über ihre Analyse des Kriminaljustizsystems 
stellen ( oder alle möglicherweise Betroffenen als abolitionistische Krimi­
nologen akzeptieren). 

Diese Überlegungen führen mich zu dem Schluß, daß das Anliegen meines 
Beitrags durchaus vertretbar war. Wie Jahn bemerkt, operiert Habermas' 
kritische Theorie „ohne genügend abolitionistische Hintergedanken". 
Folgt man Habermas, so sollte die Legitimität von Handlungsnormen eine 
Angelegenheit der diskursiven Auseinandersetzung sein. N armen können 
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illegitim werden, aberob dies der Fall ist, kann nur im öffentlichen Diskurs 
entschieden werden. Keinesfalls kann die Illegitimität von Normen als 
Voraussetzung in kriminologischen Analysen mit Habermasschen 
Ansprüchen eingeführt werden. Darum macht es Sinn, die Grundannah­
men bei Habermas von den axiomatischen Wertungen des Abolitionismus 
zu trennen. Sicherlich kann die kriminologische Erkenntnis, daß Definiti­
onsmacht bei der Konstruktion des Etiketts „Kriminalität" eine wichtige 
Rolle spielt, weiterführende Fragestellungen aufwerfen. Aber daraus den 
Schluß zu ziehen, daß eine solche Analyse den Weg für ein abolitionisti­
sches Konzept als logische Konsequenz ebnet, heißt nicht, daß dieses auch 
notwendig ist. Schließlich denkt, wie Jahn feststellt, Habermas nicht im 
Traum an die Abschaffung von Strafrecht und Strafjustiz, vielmehr will er 
deren diskursiv zu begründenden Wert zur Debatte stellen. Abolitionisti­
sche Ansätze wollen jedoch das Strafrecht abschaffen, entweder durch 
Verzicht auf bestrafungsorientierte Umgangsweisen mit als kriminell 
definiertem Handeln (wie im phänomenologischen Abolitionismus) oder 
durch Hinterfragen der ideologisch stabilisierenden Rolle von Recht ( wie 
im strukturell argumentierenden Abolitionismus). Ich habe es daher als 
bedenkenswert bezeichnet, Habermas' Konzept der Verrechtlichung 
nicht als Ganzes negativ zu beurteilen (nicht weil er dies selbst so sieht), 
sondern aufgrund der theorieimmanenten und praktischen Anliegen des 
Abolitionismus. Insgesamt finde ich es schwierig, von einer „gegenseitigen 
Durchdringung" von Habermas und dem Abolitionismus auszugehen. 
Sollte eine solche Durchdringung erreicht werden, wäre dazu eine 
sorgfältige Übertragung Habermasscher Vorstellungen in abolitionisti­
sche Kontexte vonnöten. Dabei könnte der Halbbruder noch für einige 
Krawalle in der Familie sorgen. 
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